
636 der Beilagen zu den steno graphischen Protokollen des Nationalrates VIII. GP. 

Bericht und Antrag 
des Finanz- und Bud'getausschusses 

ü~er den Entwurf eine~ B~ndesgeSetzes, wo- I Nun hat es'sich ~ber gezeigt, daß mißverständ
~llt das .Auffangorgamsat1on~ng.esetz abge-jlicherweise hätte angenommen werden können, 
andert WIrd (2. AuffangorgamsatlOnengesetz- I auch die Geltendmachung, von Ansprüchen 

Novelle). außerhalb österreichs bedürfe erst noch einer 
.. Der.zur Vorberatung der Regierungsvorlage bestimmten Regelung. Dies ist gemäß § 1 des 
uber dIe· Erhebung von Ansprüchen der Auf- Auffangorganisationengesetzes aber nicht mehr 
fangorganisationen(BGBL Nr. 73/1957) auf erforderlich. Vielmehr steht es den Auffang
Rückstellung von Vermögen nach den Rück- organisationen auf Grund dieser Bestimmung 
stellungsgesetzen ,(4. Rückstelluilgsanspruchs- vollkommen frei, ihre Rechte auf Grund der 
gesetz) (269 der Beilagen) eingesetzte Unter- jeweils in Kraft stehenden Gesetze wo im~er 
ausschuß hatte im Dezember 1958 im Hinblick geltend zu machen: . 
auf ablaufende Termine eine Novellierung des Aus den angeführten Gründen. sah sich der 
Auffangorganisationengesetzes vorgeschlagen, da Finanz- und Budgetausschuß im Zuge der Be
es sich als unmöglich erwiesen hatte, die Beratung ratung der RegierungsvOrlage 269 der Beilagen 
über die ob genannte Regierungsvorlage frist- veranlaßt, etneut eine Abänderung des Auffang
gerecht zu, Ende zu führ·en und die Beschluß- 'Organisationengesetzes vorzuschlagen. 
fassung im Ausschuß vorzunehmen. Auf Antrag der Abgeordneten Dr. ,H 0 f e n-

Ober Antrag des Firianz- und Budgetausschus- e der und M a r khat daher der Finanz- und 
ses h~t d.araufhin der Nationalrat die Auffang- Budgetausschuß in seiner Sitzung am 26. Feber 
orgamsauonengesetz-Novelle beschlossen, die im 1959, auf deren Tagesordnung die Regierungs
BGBl. Nr. 285/1958 verlautbart wurde. vorlage 269 der Beilagen stand, beschlössen, in 

Die Erhebungen, die die Auffangorganisationen Verbindung mit diesem Gegenstand gemäß § 17 
im Sinne des § 6 des' Auffangorganisationen- lit. A der Geschäftsordnung dem Hohen Hause 
gesetzes durchgeführt haben, haben nun ergeben, einen selbständigen Antrag vorzulegen, der eine 
daß auch Feststellungsbescheide gegen den Anleihe- weitere Novellierung des Auffangorganisationen
schuldner im Sinne des am 21. November 1956 : gesetzes zum Inhalt hat. 
unterzeiChneten Abkommens zwischen der Re- I Durch die Beschlußfassung des Nationalrates 
publik österreich und den Vereinigten Staaten i über di.esen An~rag ist die Regierungsvorlage 269 
von Amerika, betreffend bestimmte auf Dollar I der BeIlagen mcht als erledigt anzusehen; es ist 
lautende österreichische Obligationen beantragt mit. der Fortsetzu?g ~er Berat~ng über diese 
werden könnten. Da es sich aber nicht um An-I RegIerungsvorlage m nachster Zelt zu rechnen. 
sprüche auf Grund der Rückstellungsgesetze son- Der ~inanz- und Budgetausschuß hat in An
dern auf Grund des Art. XI dieses Abkorr:mens I wesenheIt des Staatssekretärs Dr. W i t hai m 
handelt, mußte § 3 Abs. 1. der Novelle dahin-I den Entwurf, ~er diesem .~ericht als Antrag, ~e~ 
gehe~d abgeä~.der~ werden, .. d~ß auch derartige I Ausschu.sses. beigedruckt 1St,. \jeraten und .lhn 
Antrage ausdruckhch als zulaSSlg erklärt werden. i nach emer Wortmeldung des Abgeordneten. 

,Hingegen erschien die Bestimmung des' § 3 i Dr. G red I e r zum Beschluß erhoben. 
Abs. 4 des Auffangorganisationengesetzes in der I Der Finanz- und Budgetausschuß stellt somit 
Fassung der Novelle überflüssig; es sollte damit I den An t rag, der Nationalrat wolle dem a n- . /. 
nur 'zum Ausdruck gebracht werden, daß weitere! g es chi 0 s sen enG es e t zen t w u r f' die 
öst~rreichisch. e Gesetze über die Geltendmachung '11 verfassungsmäßige Zustimmung erteilen. 
weIterer Ansprüche der Auffangorganisationen ' ' 

,noch zu erwarten seien. Wien, am 26. Feber 1959 

Dr. Hofeneder 
Berichterstatter 

Eibegger 
Obmannstellvertreter 
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'j . 
. ' Bundesgesetz vom , 

womit das Auffangorganisationengesetz ab
geändert wird (2. Auffangorganisationen

. gesetz-Novelle). 

Der Nationalrat hat beschlossen:' 

Artikel. I. 

Das Auffangorganisationengesetz, BGBl. Nr. 73/ 
1957, in der Fassung der Auffangorganisationen
gesetz-Novelle, BGBl.Nr. 2~5/1958, wird abge
ändert wie folgt: 

1. § ~ Ahs. 1 hat zu lauten: 

Staaten von Amerika, betreffend bestimmte auf 
Dollar lautende österreichische Obligationen, 
(BGBl. Nr. 215/1957), beantragt werden können; 
jedoch innerhalb der hiefür vorgesehenen Frist 
nicht geltend gemacht worden sind oder wegen 
der Beschränkung des Kreises der Anspruchs
berechtigten durch § 2 Abs. 2 des Ersten und. des 
Zweiten Rückstellungsgesetzes söwie § 14 des 
Dritten Rückstellungsgesetzes oder 'fegen eines 
sonstigen Mangels in der Antragsberechtigung 
nicht durchgesetzt werden konnten, können die, 
,Sammelstellen' im Laufe des Jahres 1959 diese 
Rückstellungsansprüche erheben beziehungsweise 
Feststellungsanträge stellen." 

"Cl) Wenn Ansprüche, die auf Grund des § 1 
Abs. 1 des Ersten (BGBl. Nr. 156/1946) und des, 2. § 3 Abs.4 hat zu entfallen. 
Zweiten (BGBl. Nr. 53/1947) sowie des § 2 Abs. 1 
des, Dritten (BGBl. Nr: 54/1947) Rückstellungs
gesetzes erhoben oder Feststellungsbescgeide im ArtikellI. 

Sinne des Artikels XI des Abkommens zwischen Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes' ist 
der Republik 'österreich und den Vereinigte.tl! das Bundesministerium für Finanzen betraut. 

, 
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